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Vorlage 
 

  

zuständig: Fachbereich 10 / Zentrale Steuerung und Personal 

Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung) und Neufassung der Geschäftsordnung 
für den Stadtrat Hof 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

18.01.2021 Haupt- und Finanzausschuss nicht öffentlich 
25.01.2021 Stadtrat öffentlich 

  

 
Vortrag: 

 
Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 11 vom 08.05.2020 eine Kommission zur Erarbeitung einer neuen 
Geschäftsordnung gebildet. Sie hat sich in vier Sitzungen am 13.05.2020, 10.06.2020, 08.07.2020 und 
14.01.2021 dieser Aufgabe gestellt und die Anregungen aus der Verwaltung sowie die Vorschläge seitens des 
Stadtrates ihrer Arbeit zu Grunde gelegt. Weiterhin wurde in diesem Beschluss bereits die im Antrag von CSU, 
SPD und Bündnis90/Die Grünen vorgeschlagenen Ausschüsse und Beiräte sowie deren Größe in die 
vorläufige Geschäftsordnung übernommen. 
 

Als wesentliche Ergebnisse wurden erzielt: 

- Die Übernahme der Mustergeschäftsordnung des Bayer. Gemeindetages als grundsätzliche 
Geschäftsordnung 

 
- Anpassung des Aufgabenbereichs des Stadtrates (§ 2) 

 
- Die Anpassung der Wertgrenzen (bis 100.000 € Zuständigkeit der Oberbürgermeisterin, über 100.000 

€ bis 500.000 € Zuständigkeit bei den Ausschüssen, über 500.000 € Zuständigkeit beim Stadtrat) 
-  

Das Aufgabengebiet des neuen beschließenden Umwelt- und Planungsausschusses 
-  

Eine genau definierte Zeit für den Ferienausschuss 
-  

Die Anpassung der Fachbeiräte auf die einheitliche Zahl von je 8 Stadtratsmitgliedern und die 
Aufgabengebiete der neuen Fachbeiräte und des Ältestenrates 

-  
Die Festlegung der neuen Sitzungswochen ab April 2021: Stadtratssitzungen finden in der Regel alle 
3 Wochen statt. Die beschließenden Ausschüsse tagen in der Woche vor der Stadtratssitzung. 

 
In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der Geschäftsordnungskommission auch die Hauptsatzung an 
die Erforderlichkeiten angepasst und neu gefasst. 
 
In die aufliegenden Entwurfsfassungen von Geschäftsordnung und Hauptsatzung wurden alle Änderungen 
eingearbeitet. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Entwurf der neuen Geschäftsordnung wird in der von der Kommission erarbeiteten Form gebilligt. 
Die neue Geschäftsordnung für die Wahlperiode 2020/2026 des Stadtrates Hof tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 

 
2. Der Stadtrat beschließt den Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung) nach Maßgabe des beiliegenden Entwurfs. 
 

3. Die zur Beschlussfassung vorliegenden Entwürfe von Geschäftsordnung und Hauptsatzung bilden 
Beschlussbestandteile. 
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In die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.01.21 
zur Vorberatung. 
 
In die Sitzung des Stadtrates am 25.01.21 
zur Beschlussfassung. 
 
Hof, 15.01.2021 
Stadt Hof 
 
 
 
Döhla 
Oberbürgermeisterin 
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